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Durch die Corona-Pandemie ist unser betriebsinternes Hygienemanagement gefordert. 

Ein positives Testergebnis ist zwar unangenehm, aber durch unsere internen Schutzmaßnahmen tragen wir 

bestmöglich dazu bei, eine Ansteckung zu verhindern. Um die Ausbreitung einzudämmen, ist es wichtig, bei 

Auftreten eines positiven Covid-19-Falles, umgehend zu handeln! Die interne Kontaktpersonenerhebung 

(Contact Tracing) muss schnell erfolgen. 
 

Wichtigste externe Koordinationsstellen sind die Bezirkshauptmannschaften (BH) – für uns die BH 

Südoststeiermark. 

 

Sollten Sie Symptome einer Covid-19-Infektion entwickeln, bleiben Sie bitte in Ihrem Zimmer und 

kontaktieren Sie uns telefonisch.  

 Reha & Kids Chance: zuständige Station 

 Kur/GVA: Rezeption 

In weiterer Folge wird ein Antigen- bzw. PCR-Test bei Ihnen durchgeführt. 

Dasselbe gilt, wenn Sie selbst einen Antigentest machen (oder in der Apotheke, Teststraße) und das 

Ergebnis positiv ausfällt. 

 

Nachfolgend informieren wir Sie über unser Prozedere bei Auftreten eines Covid-19 Falles: 
 

 

Die pos. getestete Person bleibt in Absonderung, bis einer unserer Ärzte die weitere 

Vorgehensweise mit der betroffenen Person besprochen hat. 

 

Die hausinterne Kontaktpersonenerhebung (Contact-Tracing) beginnt. Anhand von Therapie- und 

Dienstplänen wird erhoben, mit wem die pos. getestete Person engeren Kontakt oder Kontakt 

ohne Maske (beim Essen) hatte  

 

Interne PCR-Testungen werden bei den Kontaktpersonen durchgeführt. Es werden ev. weitere 

Verhaltensmaßnahmen (z.B. vorübergehende Absonderung) definiert. 

 

Meldung an die Behörde 

Die Daten der bei uns im Haus pos. getesteten Person samt Testergebnis werden von uns an die  

BH Südoststeiermark weitergeleitet. 

 

Die Behörde nimmt Kontakt mit der pos. getesteten Person auf und stellt nach Bedarf einen 

Bescheid mit allen notwendigen Maßnahmen aus. Haben Sie einen schriftlichen Bescheid erhalten 

(z.B. per Mail), leiten Sie diesen bitte an uns weiter (Ablage in der Krankenakte). 


